[image: ]





Belehrung gem. § 12 a ArbGG



Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Urteilsverfahren des ersten Rechtszuges des arbeitsgerichtlichen Verfahrens kein Anspruch der obsiegenden Partei auf Entschädigung wegen Zeitversäumnis und auf Erstattung der Kosten für die Hinzuziehung eines Prozessbevollmächtigten oder Beistandes besteht.

Dies gilt auch für die vorgerichtliche Tätigkeit des beauftragten Rechtsanwalts, so dass Sie in jedem Falle die hier entstehenden Kosten unserer Beauftragung zu tragen haben. 

Der vorstehende Hinweis nach § 12 a ArbGG wurde mir


am __________________________ in Köln / __________________________________


durch Herrn Rechtsanwalt _________________________ erteilt und erklärt.


Datum ________________________



________________________________________________
Unterschrift Mandant
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